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Land ohne die Erlaubnis dessen, dem es gehört, begraben hat, soll er
40 s. schuldig sein. Wenn es ein Sklave war, soll er 12 s. bezahlen.

21 Wenn es das Kind eines Andern aus den Gemeinfreien war,
soll er es mit 3 s. büssen. Wenn es das eines Mittelfreien war, soU

er es mit 6 s. büssen. Wenn es das eines Edeln war, soU er es mit
12 s. büssen.

22. Wenn einer den andern vom Pferd herunterwirft, soll er 6 s.

zahlen.
23. Wenn einer die erkaufte Braut eines andern geraubt hat, soll

er 40 s. zahlen und sie zurückgeben.
24. Wenn einer dem andern ein Mädchen aus dem Frauengemach

entehrt hat, soll er 6 s. zahlen. Und wer ihm zu Hülfe kommt mid Hand
an sie legt, soll 8 s. zahlen. Wer sie nicht berührt, soll 2 s. zahlen.

25. Wenn einer von einer fremden Herde eine Stute wegnimmt
und sie zähmt, soll er eine andere gleiche dafür zurückgeben. Wenn sie

getötet worden ist, soll er 3 s. zahlen. Wenn es eine bessere Stute war,
soll er es mit 6 s. büssen. Wenn es eine ganz ausgezeichnete war, soll

er es mit 12 s. büssen.
26. Wenn es ein Stier war, soll er es mit 6 s. büssen. Wenn er

ihn gestohlen hat, soll er es mit 6 s. büssen und das Achtfache des Wertes

[dazu] entrichten.
27. Wenn ein Schmied x) getötet worden ist, soU [der Täter] es mit

40 s. büssen.
28. Wenn es ein Goldschmied war, soll er es mit 50 s. büssen.
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*) nämlich ein Sklave, der seinem Herrn als Schmied dient.
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